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Name, Vorname: _________________________, geb. __________ 
 
Förd.-Nummer:  _________________________ 
 
 
 
 
Studierendenwerk Hamburg 
Auslands-BaföG-Amt/USA 
Abteilung Studienfinanzierung 
Postfach 13 01 13 
20101 Hamburg 
 
 
 
 

VOLLMACHT 
 

Um eine reibungslose Bearbeitung meines Antrags auf Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu gewährleisten, bevollmächtige ich 
folgende Person mich gegenüber dem Studierendenwerk Hamburg zu vertreten: 
 

 
 
Vor- und Nachname: 

 
 

 
Anschrift: 

 
 

  
 

  
 

 
 
Diese Vollmacht gilt insbesondere für 
 

- die rechtswirksame Entgegennahme von Schriftstücken, Bescheiden, 
Widerspruchsbescheiden etc., 

- die rechtswirksame Abgabe von Willenserklärungen, z. B. die Einlegung von 
Widersprüchen gegen Bescheide, 

- die Berechtigung zur Auskunftserteilung gegenüber der/dem Bevollmächtigten. 

 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift der auszubildenden Person 
 

http://www.stwhh.de/
mailto:bafoeg@stwhh.de
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Informationen zum Verbleib bei der bevollmächtigten Person 

 
 

Guten Tag, 
 

Ihnen wurde eine Vollmacht gegenüber dem Studierendenwerk Hamburg erteilt.  
 
Diese Vollmacht bringt für Sie Rechte, 
 

- Sie können rechtswirksam Willenserklärungen abgeben, also z. B. Widerspruch gegen 
einen Bescheid einlegen.  

- Sie können sich über den Bearbeitungsstand bei uns informieren. Aufgrund der Vollmacht 
dürfen und müssen wir Ihnen Auskünfte zum Antragsverfahren erteilen. 

 
 aber auch Pflichten mit sich. 
 

- Schreiben oder Bescheide gelten als zugestellt, wenn Sie sie erhalten haben. 
Wenn Sie also Post von uns erhalten, geben Sie die darin enthaltenen Informationen bitte 
unverzüglich weiter oder handeln Sie im Namen der zu vertretenden Person um ggf. damit 
zusammenhängende Fristen, z. B. für die Einreichung von Unterlagen oder das Einlegen 
von Widersprüchen, einzuhalten. 
Bedenken Sie dies bitte auch, falls Sie selbst im Zeitraum der Bevollmächtigung länger 
abwesend sein sollten. 

   
 
Bei Fragen setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung. 
 
Ihr  
STUDIERENDENWERK HAMBURG 
Abteilung Studienfinanzierung 
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